
Vertrag für den Anschluss
an das Gasverteilernetz


(Fassung von September 2025)
_____________________________________________________



	Referenznummer des Vertrags
	     

	
	

	Zwischen
	     

	EAN-GSRN-Code  Energieabnahme
	     

	Gesellschaftssitz
	     

	Unternehmensnummer/RJP
	[bookmark: Texte86]     

	Mehrwertsteuer-Nummer
	[bookmark: Texte87]BE      

	Vertreten durch
	[bookmark: Texte88]     

	NACE-Code
	[bookmark: Texte89]     



im Folgenden „der Verteilernetznutzer“ oder "VNN" genannt

einerseits

	und
	ORES ASSETS
	

	Code EAN-GLN-Code
	5414490000405_G (1)
	

	Gesellschaftssitz
	Avenue Jean Mermoz, 14 – 6041 GOSSELIES
	

	Unternehmensnummer
	0543696579
	

	RJP
	Gosselies
	

	Mehrwertsteuer-Nummer
	BE 0543 696 579
	

	Vertreten durch
	M. Olivier FRANCOTTE (Directeur Ores Charleroi) et Mme Valérie GOYENS (Chef du service Travaux Client)
	




im Folgenden „der Verteilernetzbetreiber (kurz VNB)“ genannt

andererseits

wobei beide im Folgenden auch unterschiedslos einzeln „der Vertragspartner“ und gemeinsam „die Vertragspartner“ genannt werden.
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In Anbetracht dessen,

1) dass der Verteilernetzbetreiber Betreiber und/oder Eigentümer des Verteilernetzes mit einem Druckpegel an der Entnahme-/Einspeisestelle von maximal 14,71 bar und einer erwarteten jährlichen Entnahme/Einspeisung von maximal fünf Millionen m³(n) ist;

2) dass der Verteilernetzbetreiber von der Wallonischen Regierung zum Betreiber des Verteilernetzes auf seinem geografischen Tätigkeitsgebiet benannt wurde;

wird Folgendes vereinbart :


Artikel 1: Vertragsgegenstand


Vorliegender Vertrag ist ein Anhang zur Regelung über den Anschluss an das Gasverteilernetz mit einer Anschlusskapazität von mindestens 250 m³ (n)/h.

In dieser Anschlussregelung werden die Beziehungen zwischen dem Verteilernetzbetreiber (im Folgenden kurz VNB genannt) und dem Verteilernetznutzer (im Folgenden kurz VNN genannt), die laut den Bestimmungen der Technischen Regelung für Gas (im Folgenden „TR Gas“ genannt) vorgesehen sind, sowie ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten festgelegt und geregelt.

Im vorliegenden Anschlussvertrag werden die besonderen Bedingungen und Modalitäten der gegenseitigen Rechte und Pflichten des VNB und des VNN festgelegt. Der Vertrag gilt für die Gasanschlüsse mit einer Kapazität von mindestens 250 m³(n)/h.

Die Anschlussregelung, der Inhalt des vorliegenden Vertrags sowie die Anhänge, die zu diesem gehören, bilden ein umfassendes Regelwerk. Der VNN bestätigt ausdrücklich, dass er die Anschlussregelung, den Anschlussvertrag und die Anhänge zur Kenntnis genommen hat.

Jede neue Bestimmung, die nach Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags in das Dekret oder die Technische Regelung aufgenommen wird, findet ab ihrem Inkrafttreten Anwendung auf den laufenden Vertrag.

[bookmark: _Hlk213329891]Der VNN und der VNB bestätigen, dass die Anschlussregelung für den Betrieb der Gasverteilernetze sowie den Zugriff auf diese in der Wallonischen Region voll und ganz der TR Gas unterliegt, die per Erlass der Wallonischen Regierung vom 12. Juli 2011, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 21. August 2011 (im Folgenden „die TR Gas“ genannt), verabschiedet wurde, insbesondere den allgemeinen Bestimmungen (Titel I), dem Anschlusskodex (Titel III) der TR Gas sowie allen eventuellen künftigen Abänderungen dieser Regelung.

Mit vorliegendem Vertrag werden alle früheren Verträge und Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern bezüglich des Anschlusses an das Verteilernetz des VNB aufgehoben.


[bookmark: _Toc430430513][bookmark: _Toc465762203][bookmark: _Toc475435447][bookmark: _Toc478286119][bookmark: _Toc422651541][bookmark: _Toc422651755][bookmark: _Toc423322193][bookmark: _Toc425219575][bookmark: _Toc425220444]

Artikel 2: Kenndaten des Anschlusses


2.1	Die Kenndaten bezüglich des vorliegenden Vertrags werden in den Anhängen umfassend beschrieben.

Alle beiliegenden Anhänge sind fester Bestandteil des Vertrags.


Liste der Anhänge:

	
	Ausführungsmodalitäten und -fristen für den Anschluss
	Anhand 1 

	
	Kennzeichnung des Anschlusses
	Anhang 2

	
	Beschreibung des Anschlusses
	Anhang 3

	
	Spezifische Vorschriften des VNB
	Anhang 4

	
	Bestimmungen über den Zugang von Personen zu den Anschlusseinrichtungen
	Anhang 5

	
	Auf dem Gelände des VNN geltende spezifische Zugangs- und Sicherheitsprozeduren
	Anhang 6

	
	Verschiedene Bestimmungen
	Anhang 7

	
	Änderung der Entnahmen
	Anhang 8

	
	Kontaktpersonen
	Anhang 9




[bookmark: _Hlk211849929]2.2.	Es wird davon ausgegangen, dass die vom VNN im Zusammenhang mit seinem Anschlussantrag erteilten Angaben und Gewährleistungen gleichzeitig auch für den vorliegenden Vertrag erteilt wurden und fester Bestandteil seiner vertraglichen Verpflichtungen sind.

[bookmark: _Toc90192225]


Artikel 3: Vertragsdauer / Vertragsende


[bookmark: _Hlk211850076]Vorliegender Vertrag tritt am Datum der Unterzeichnung in Kraft und wird für eine unbestimmte Zeit geschlossen, sofern er nicht von einem der Vertragspartner gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Anschlussregelung gekündigt wird. 

Das Datum neben der Unterschrift jenes Vertragspartners, der vorliegenden Vertrag als Letzter unterzeichnet hat, gilt als Tag des Vertragsabschlusses. 

[bookmark: _Hlk213329875]Die Vertragspartner erklären sich mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags unwiderruflich einverstanden und bestätigen, die auf der Website des VNB einsehbare Anschlussregelung zur Kenntnis genommen zu haben. Der VNN kann allerdings auf ausdrücklichen Wunsch eine Druckfassung der Anschlussregelung erhalten.






[bookmark: _Hlk211850397]Vorliegender Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Jeder der beiden Vertragspartner bestätigt, eine Ausfertigung erhalten zu haben.












      (Ort), den       (Datum)



Für den Veteilernetzbetreiber	Für den Verteilernetznutzer












[bookmark: Texte80]	     		     


	
Anhang 1
	Ausführungsmodalitäten und -fristen für den Anschluss




Die Ausführungsmodalitäten und -fristen für einen Anschluss oder die Anpassung eines bestehenden Anschlusses werden dem Verteilernetznutzer im Rahmen des Angebots mitgeteilt, das ihm im Anhang an vorliegenden Vertrag zugestellt wird. Für die Ausführung der Anschlussarbeiten hat sich der VNB an die Modalitäten des vom VNN angenommenen Angebots zu halten.



	
Anhang 2
	Kennzeichnung des Anschlusses




	Name des VNN
	     

	Adresse der Anschlussstelle
	     



	Station de VNN

	Bezeichnung der Station
	      

	Nummer der Station
	      

	Adresse der Station
	     

	Schlüssel und Schließzylinder
	[bookmark: Texte65]von       bereitgestellt



	[bookmark: _Toc248641974]Anschluss 

	Art des Anschlusses
	      

	Druckminderer
	Einfacher oder doppelter Druckminderer in der Leitung (*) 

	Nenndruck für die Belieferung
	      bar

	Nenndruck für die Einstellung des Sicherheitsventils
	      bar



	Bereitgestellte Anschlusskapazität

	Entnahme
	      m³(n)/h
Normdurchfluss: ausgedrückt in m³(n). Entspricht der Belieferung mit 1 m³ Erdgas bei einer Temperatur von 0° C und unter einem Absolutdruck von 1,01325 bar.





	Messeinrichtung 

	Maximaler Durchfluss am Zähler (Qmax)
	      m³/h

	Druck Zählung
	      bar

	Art
	AMR oder MMR (*) 

	Impulsbereitstellung
	ja / nein (*)
Falls der VNN (auf seinen Antrag hin oder aufgrund der Gesetzgebung) über einen fernabgelesenen Zähler verfüft oder die Bereitstellung von Zählimpulsen beantragt, hat der VNN dem VNB eine Stromversorgung mit 230 V, 50 Hz, 16 A und ein Impulskabel in der Nähe der Zählergruppe (außerhalb des Raums oder des Metallgehäuses) bereitzustellen.



	Gasqualität

	Art
	Brennwert: hoch oder niedrig (*)

	

Das Gas ist odoriert.


(*) Unzutreffende bitte streichen.

	Anschlussstelle (Entnahme und Einspeisung)

	Ort 
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Druckpegel
	      bar



	Zugriffsstelle

	Ort 
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Druckpegel
	      bar



	Messstelle

	Ort 
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3



	Grenzen

	Eigentumsgrenzen
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Betriebsgrenzen (Netzbetrieb) 
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Wartungs-/Instandsetzungsgrenzen
	s. Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3
Der Eigentümer des Raumes ist für dessen Instandhaltung mit der Sorgfalt eines guten Familienvaters sowie für die Übereinstimmung mit den geltenden Normen verantwortlich.




.
	
Anhang 3
	Beschreibung des Anschlusses




	Erläuterung der Abkürzungen




	Text
	Abkürzung
	

	Außenventil
	VAUSSEN
	

	Filter
	F
	FARBEN DES SCHEMAS

	Sicherheitsventil
	SV
			Eigentum, 
Betrieb & Wartung = VNB

	Monitor
	M
	

	Regler
	R
			Eigentum, 
Betrieb & Wartung = VNN

	Zugriffsstelle
	ZSt
	

	Anschlussstelle
	AS
	

	Messstelle
	MS
	

	Zähler
	Z
	

	Ausgangsventil
	VAusgang
	

	Eingangsventil
	VEingang
	






	Schema



[image: ]Einfacher Druckminderer in der Leitung (*)VEingang
VAußen
optional
Z
Z
SV1
MS
Anlage des VNN
Verteilernetz
ZSt
AS
VAusgang
Eigentum, Betrieb, Wartung = VNN
Eigentum, Betrieb, Wartung = VNB
Station



Doppelter Druckminderer in der Leitung (*)
[image: ]VEingang
Eigentum, Betrieb, Wartung = VNN
Eigentum, Betrieb, Wartung = VNB
VAusgang
VAußen
AS
ZSt
MS
SV1
Z
SV2
optional
Station
Anlage des VNN
Verteilernetz


	(*) Unzutreffendes bitte streichen.


	Anhang 4
	Spezifische Vorschriften des VNB




	Haftungen

	
Für die Einrichtungen, deren Eigentum und Wartung, wie oben festgelegt, in den Zuständigkeitsbereich des VNB fallen, werden die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie der Betrieb unter der Verantwortung von ORES, im vorliegenden Vertrag kurz VNB (Verteilernetzbetreiber) genannt, und durch den Betriebssitz durchgeführt.





	Arbeiten

	
Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Verbindung und dem Betrieb des Anschlusses fallen in die ausschließliche Zuständigkeit des VNB. Die eventuellen Absperreinrichtungen außen können nur vom VNB betätigt werden. 
Nur der VNB ist berechtigt, Eingriffe und/oder Arbeiten am Anschlussbauwerk vorzunehmen. 
In Abweichung von den vorstehenden Absätzen kann der VNN oder die hierzu von ihm beauftragte Person unter Einhaltung aller erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit und in seiner Verantwortung das im beigefügten Schema angegebene Ventil VAusgang dennoch betätigen, jedoch mit Ausnahme des Falls, in dem Siegel angebracht worden sind oder bei einer anderen Gegenanzeige des VNB.






	Anhang 5
	Bestimmungen über den Zugang von Personen zu den Anschlusseinrichtungen




	
Wichtiger Erinnerungshinweis: 

Das Personal des VNB muss rund um die Uhr einen möglichst problemlosen Zugang zur Regelund/oder Zählstation für die Versorgung des VNN haben, um ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen. Ist die Regel- und/oder Zählstation für die Versorgung des VNN nicht direkt von der Straße aus zugänglich oder ist die Tür mit einem Zylinder des Kunden ausgestattet, muss das Personal des VNB im Besitz der erforderlichen Schlüssel und/oder Zugangscodes sein. Für den Zugang zu den Anlagen des VNN gelten seine in Anhang 6 beschriebenen Zugangs- und Sicherheitsverfahren

Dem Personal des VNB ist rund um die Uhr ein möglichst problemloser Zugang zur Station des VNN zu verschaffen, damit es die Arbeiten schnell und einfach ausführen kann. 
Ist die Station des VNN nicht unmittelbar ab dem Verkehrsweg zugänglich oder ist die Tür mit einem Schlosszylinder des Kunden versehen, so muss das Personal des VNB unbedingt über die erforderlichen Schlüssel und/oder Zugangscodes verfügen und/oder der VNN oder die von ihm beauftragte Person muss ihm Zugang geben.
Der Zugang zu den Einrichtungen des VNN unterliegt seinen Zugangs- und Sicherheitsprozeduren, die in Anhang 6 vermerkt sind.





	

	Anhang 6
	Auf dem Gelände des VNN geltende spezifische Zugangs- und Sicherheitsprozeduren



„Gegebenenfalls durch den VNB zu vervollständigen“


	Anhang 7
	Verschiedene Bestimmungen




	Vertraulichkeit

	
Die Bestimmungen der TR Gas sowie Artikel 17 des Erlasses vom 16. Oktober 2003 über die Netzbetreiber in Sachen Vertraulichkeit finden in vollem Umfang Anwendung auf die Daten und Informationen, die in Ausführung der Anschlussregelung unter den Vertragspartnern ausgetauscht werden.








	Anhang 8
	Änderung der Entnahmen




	Prognosen

	
Gemäß dem TR Gas (Art. 41) übermittelt der VNN oder der von diesem beauftragte Energieversorger dem VNB vor dem 31. Dezember eines jeden Jahres und je Zugriffsstelle, dessen vertraglich vereinbarte Kapazität mindestens 250 m³(n) pro Stunde beträgt, die Planungsdaten für die nächsten fünf Jahre. Diese Daten umfassen:
1. die Prognosen der entnommenen Gasmenge in m³(n) auf Jahresbasis,
2. die Jahresprofile der vorgesehenen Entnahmen.





	Änderung der Merkmale des Anschlusses oder der Innenanlagen

	
Im Falle einer Änderung der Merkmale der Entnahme oder dem VNN zuzurechnenden Änderungen der Bedingungen, die zum Zeitpunkt der Durchführung des Anschlusses galten, kann der VNB den Anschluss auf Kosten des VNN ändern, um die Sicherheit, die Möglichkeiten zur leichteren Überwachung und Instandhaltung des Anschlusses, die korrekte Funktionsweise der Geräte und Zubehörteile des Anschlusses sowie die leichtere Ablesung der Zähler zu gewährleisten.





	Bei Überschreitung der Anschlusskapazität zu treffende Maßnahmen

	
Die Überschreitung der vertraglichen Anschlussleistung stellt einen schwerwiegenden Fehler im Sinne der Regelung dar. Daher trifft der VNN Maßnahmen, um die Höhe seiner Entnahmen in die vertraglichen Grenzen zurückzuführen oder stellt einen Antrag auf eine Studie zur Verstärkung seines Anschlusses.






	Anhang 9
	Kontaktpersonen




	Verteilernetzbetreiber - VNB

	Name
	Telefon
	Fax
	Handy
	E-Mail
	Anmerkung

	Störungen
Gasgeruch
Allgemeine Rufnummer
	078 78 78 00
0800 87 087
078 15 78 01
	-
	-
	-
	24h/24
24h/24
Wochentags 
von 8 bis 20 Uhr
Samstag 
von 9 bis 13 Uhr




	Verteilernetznutzer - VNN

	Name
	Telefon
	Fax
	Handy
	E-Mail
	Anmerkung

	Allgemeine Ansprechperson:

	     
	     
	     
	     @     
	     

	Betreiber der Gasstation:

	
	
	
	
	






	Anhang: Artikel des Gasdekrets



Unterabschnitt 1 – Entschädigung wegen eines verwaltungstechnischen Fehlers oder wegen Anschlussverzug
Art. 25bis. § 1 - Jede in Übertretung der Vorschriften des vorliegenden Dekrets oder seiner Durchführungserlasse fehlende Gasversorgung in Folge eines verwaltungstechnischen Fehlers des Verteilernetzbetreibers verpflichtet diesen Betreiber, dem Endkunden bis zur Wiederherstellung der Versorgung eine pauschale Tagesentschädigung in Höhe von 125 Euro zu zahlen, bis zu einer Obergrenze von 1.875 Euro. Der Netzbetreiber trägt auch die Kosten für die Wiederherstellung der Versorgung, ohne sie auf den Endkunden abwälzen zu können.
Abgesehen von dem in Absatz 1 genannten Fall, hat jeder Endkunde auch Anspruch auf eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 100 Euro von dem Betreiber des Verteilernetzes, wenn dieser einen auf Wunsch des Endkunden von einem Gasversorger eingereichten Antrag auf Versorgerwechsel nicht korrekt bearbeitet hat, und der Vertrag mit dem neuen Versorger zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt nicht wirksam in Kraft treten kann.
§ 2 - Der Endkunde richtet seinen Entschädigungsantrag per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, an den Betreiber, an dessen Netz er angeschlossen ist, und zwar innerhalb von sechzig Kalendertagen ab dem Ausbleiben der Versorgung oder ab Kenntnisnahme des Fehlers bei dem Versorgerwechsel durch den Endkunden. Der Endkunde gibt darin die für die Bearbeitung seines Antrags wesentlichen Daten an. Um dem betroffenen Kunden die Beantragung zu erleichtern, stellt der Netzbetreiber den Endkunden ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Netzbetreibers abgerufen werden. 
Der Netzbetreiber entschädigt den Kunden innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags. 
Ist der Netzbetreiber der Auffassung, dass die fehlende Versorgung oder der Fehler bei dem Verfahren des Versorgerwechsels auf einen Fehler eines Versorgers zurückzuführen ist, so teilt er dem Kunden dies innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags mit und sendet den Antrag innerhalb der gleichen Frist an diesen Versorger. 
Der Versorger ist zur Bearbeitung des Entschädigungsantrags und gegebenenfalls zur Zahlung der Entschädigung innerhalb der gleichen Fristen verpflichtet, die für den Netzbetreiber gelten. 
§ 3 - Ergeht innerhalb der gesetzten Fristen keine Antwort des Netzbetreibers oder des Versorgers, oder wird die Entschädigung verweigert, so kann der Kunde die in Artikel 48 des Stromdekrets genannte regionale Schiedsstelle mit dem Antrag befassen. Unter Androhung der Unzulässigkeit wird diese Beschwerde spätestens binnen drei Monaten ab der Zustellung de beanstandeten Beschlusses zugestellt; wurde kein Beschluss zugestellt, ist die Beschwerde ab dem letzten Tag, an dem der Verteilernetzbetrieber, oder ggf. der Stromversorger, über den Antrag auf Entschädigung befinden musste, einzureichen. 
Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller den schriftlichen Nachweis dafür erbringt, dass er zuvor innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist erfolglos versucht hat, die Zahlung der Entschädigung direkt bei dem Netzbetreiber und dem Versorger durchzusetzen. 
Die regionale Schiedsstelle bearbeitet den Antrag. Sie kann bei dem Antragsteller, dem Verteilernetzbetreiber oder dem Versorger schriftlich die Mitteilung zusätzlicher Auskünfte beantragen. Die regionale Schiedsstelle legt die Frist fest, binnen derer die Informationen zu übermitteln sind; ist dies nicht der Fall, beträgt die Frist fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang des Antrags. Ist sie der Auffassung, dass der Antrag auf Entschädigung begründet ist, so arbeitet sie innerhalb von dreißig Kalendertagen einen Vorschlag für eine Stellungnahme in diesem Sinne aus, den er dem Verteilernetzbetreiber per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zustellt. Der Verteilernetzbetreiber verfügt über fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang der Zustellung, um seine Einwände vorzubringen. Er übermittelt sie der regionalen Schiedsstelle per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat. 
Stellt der Netzbetreiber fest, dass die fehlende Versorgung oder der Fehler bei dem Verfahren des Versorgerwechsels auf einen Fehler eines Versorgers zurückzuführen ist, so sendet er den Gutachtenvorschlag gemäß Artikel 30ter, Absatz 4 an diesen Versorger. Er setzt den Endkunden davon in Kenntnis. 
Die endgültige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle wird dem Netzbetreiber, dem Endkunden und den betroffenen Versorgern innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang der Einwände des Netzbetreibers oder des Versorgers per Enschreiben und jegliches Mittel, das von der Regierung für zulässig erklärt wird, zugestellt. Gehen keine Einwände seitens des Netzbetreibers oder des Versorgers innerhalb von 50 Kalendertagen ab der Zustellung des Vorschlags für die Stellungnahme laut vorhergehendem Absatz ein, wird die endgütige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle unverzüglich dem Verteilernetzbetreiber, dem Endkunden und dem betroffenen Versorger per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zugestellt. Soweit möglich, ist in dieser Stellungnahme angegeben, ob der Verteilernetzbetreiber oder der Versorger für die fehlende Gasversorgung verantwortlich ist. 
In dem Fall, dass die von der regionalen Schiedsstelle als verantwortlich bezeichnete Person dem Endkunden die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt der endgültigen Stellungnahme zahlt, kann die CWaPE ihr eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen. 
Art. 25ter - § 1 – Jede natürliche oder juristische Person, die einen Anschluss beantragt hat, hat Anspruch auf eine pauschale Tagesentschädigung durch den Netzbetreiber, wenn dieser den effektiven Anschluss, einschließlich der Ändrung des bestehenden Anschlusses, nicht innerhalb der folgenden Fristen ausgeführt hat: 
1. bei Standard- und einfachen Anschlüssen: innerhalb einer Frist von dreißig Werktagen, die, wenn kein gegenteiliger Antrag des Anschlussantragstellers vom Netzbetreiber angenommen wurde, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Verteilernetzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt. Diese Frist wird auf sechzig Werktage verlängert, wenn die Lage der Versorgungsleitungen Wegebauarbeiten erfordert, oder wenn eine Erweiterung des Verteilernetzes notwendig ist; 
2. bei nicht einfachen Anschlüssen: innerhalb der im Anschlussvertrag vorgesehenen Frist, die, wenn kein gegenteiliger Antrag der Person, die den Anschluss beantragt, vom Netzbetreiber angenommen wurde, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Verteilernetzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt.
3. bei nicht einfachen Anschlüssen, und wenn die gezeichnete Kapazität mindestens 250 m³ beträgt: innerhalb der im Anschlussvertrag vorgesehenen Frist, die, wenn kein gegenteiliger Antrag der Person, die den Anschluss beantragt, vom Netzbetreiber angenommen wurde, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Verteilernetzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt. Die zu zahlende tägliche Pauschalentschädigung beträgt 25 Euro für die Antragsteller eines Anschlusses mit einer gezeichneten Kapazität von weniger als 250 m³ und 50 Euro bei allen anderen Anschlüssen.
In folgenden Fällen ist keine Entschädigung zu zahlen:
1° wenn die Nichteinhaltung der in Abschnitt 1 genannt Fristen auf die Nichtdurchführung durch die Person, die den Anschluss beantragt, der zu ihren Lasten fallenden Arbeiten zurückzuführen ist; 
2° wenn die Person, die den Anschluss beantragt, die Verpflichtungen, die vor der Durchführung des Anschlusses zu erfüllen waren, nicht beachtet hat.
§ 1/1. Jede natürliche oder juristische Person, die einen Anschluss beantragt hat, hat das Recht auf eine tägliche Pauschalentschädigung zu Lasten des Netzbetreibers, wenn der Netzbetreiber die Studie oder das Angebot nicht innerhalb der in den technischen Vorschriften vorgeschriebenen Fristen erstellt hat. 	
Die zu zahlende tägliche Pauschalentschädigung beträgt 25 Euro für die Antragsteller eines Anschlusses mit einer gezeichneten Kapazität von weniger als 250 m³ und 50 Euro bei allen anderen Anschlüssen.
§ 2 – Die Person, den den Anschluss beantragt, richtet den Entschädigungsantrag per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, innerhalb einer Frist von sechzig Kalendertagen nach dem effektiven Anschluss an den betroffenen Netzbetreiber. Der Enkdunde gibt darin die für die Bearbeitung seines Antrags wesentlichen Daten an. Um dem betroffenen Antragsteller die Beantragung zu erleichtern, stellt der Netzbetreiber den den Personen, die einen Anschluss beantragen ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Netzbetreibers abgerufen werden. 
Der Netzbetreiber entschädigt den Antragsteller innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags.
§ 3 - Ergeht innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort des Netzbetreibers, oder wird die Entschädigung verweigert, so kann der Antragsteller die in Artikel 48 des Stromdekrets genannte regionale Schiedsstelle mit dem Antrag befassen. Unter Androhung der Unzulässigkeit wird diese Beschwerde höchstens binnen drei Monaten ab der Zustellung des beanstandeten Beschlusses eingereicht; wurde kein Beschluss zugestellt, läuft diese Frist ab dem letzten Tag, an dem der Verteilernetzbetreiber über den Antrag auf Entschädigung befinden musste. 
Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller unter der in Absatz 1 genannten Frist den schriftlichen Nachweis dafür erbringt, dass er zuvor erfolglos versucht hat, die Zahlung der Entschädigung direkt bei dem Netzbetreiber durchzusetzen. 
Die regionale Schiedsstelle bearbeitet den Antrag. Sie kann bei dem Antragsteller, dem Verteilernetzbetreiber schriftlich die Mitteilung zusätzlicher Auskünfte beantragen. Die regionale Schiedsstelle legt die Frist fest, binnen derer die Informationen zu übermitteln sind; ist dies nicht der Fall, beträgt die Frist fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang des Antrags. Ist sie der Auffassung, dass der Antrag auf Entschädigung begründet ist, so arbeitet sie innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Eingang der Akte oder der zusätzlichen Auskünfte einen Vorschlag für eine Stellungnahme in diesem Sinne aus, den sie dem Verteilernetzbetreiber per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zustellt. Der Verteilernetzbetreiber verfügt über fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang der Zustellung, um seine Einwände vorzubringen. Er übermittelt sie der regionalen Schiedsstelle per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat. 
Die endgültige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle wird dem Netzbetreiber und dem Antragsteller innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang der Einwände des Netzbetreibers per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt, zugestellt. Liegen innerhalb von fünfzig Kalendertagen ab der Zustellung des in Absatz 3 genannten Vorschlags für eine Stellungnahme keine Einwände des Netzbetreibers vor, wird die endgültige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle unverzüglich per Einschreiben oder jegliches Mittel, das von der Regierung für zulässig erklärt wird, dem Netzbetreiber und dem Antragsteller zugestellt. 
Wenn die endgültige Stellungnahme zu dem Ergebnis kommt, dass der Netzbetreiber den Antragsteller zu entschädigen hat, der Betreiber dem Endkunden die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund jedoch nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt der endgültigen Stellungnahme zahlt, kann die CWaPE ihm eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen. 
§ 4 - Im Notfall kann die Person, die den Anschluss beantragt hat, bei der CWaPE den Erlass einer Anordnung auf Ausführung der Studie, des Angebots oder des effektiven Anschlusses durch den Netzbetreiber innerhalb einer von ihr gesetzten Frist beantragen. Hält sich der Netzbetreiber nicht an diese neue Frist, wird in Anwendung von Artikel 48 ff ein Ordnungsgeld gegen den Netzbetreiber verhängt.
Unterabschnitt II – Entschädigung für durch den Netzbetreiber im Rahmen des Betriebs seines Netzes verursachte Schäden
Art. 25quater - Unbeschadet für den Endkunden vorteilhafterer vertraglicher Bestimmungen, hat der haftende Betreiber des Verteilernetzes den an das Verteilernetz angeschlossenen Endkunden für jeden direkten Personen- oder Sachschaden zu entschädigen, der diesem durch eine Gasexplosion aufgrund eines Netzfehlers, durch eine Störung des Drucks oder eine gegenüber den Bestimmungen der technischen Regelung und der Verträge unnormal lange Unterbrechung der Versorgung entsteht. 
Im Fall höherer Gewalt gilt die Entschädigungsverpflichtung nicht.
Unterabschnitt III – Gemeinsame Bestimmungen der Unterabschnitte I und II
Art. 25quinquies - § 1 - Die Bestimmungen von Unterabschnitt I und II verhindern nicht die Anwendung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen, die die Haftbarmachung des Netzbetreibers erlauben. Die verbundene Anwendung verschiedener Haftungsregelungen kann jedoch in keinem Fall zu einer Entschädigung des Endverbrauchers führen, die über die vollständige Wiedergutmachung des entstandenen Schadens hinaus geht. 
§ 2 - Die Netzbetreiber bilden alle Formen von finanziellen Sicherheiten, die es ihnen erlauben die in Artikel 25bis bis 25quater genannten Entschädigungen zu gewährleisten. Die Belastung in Zusammenhang mit der zur Gewährleistung der Entschädigungen wegen grober Fahrlässigkeit gebildeten Sicherheit ist in den Büchern des Netzbetreibers klar zu trennen und kann gemäß Artikel 32, § 1, Buchstabe g) des vorliegenden Dekrets nicht in die Tarife der Netzbetreiber einbezogen werden.
Vor dem 31. März jedes Jahres legen die Netzbetreiber der CWaPE den Nachweis über die Existenz einer solchen finanziellen Sicherheit vor. 
Die in Artikel 25bis und 25ter festgelegten Beträge werden jährlich von Rechts wegen an den Verbraucherpreisindex angepasst, dies durch Multiplikation mit dem Verbraucherpreisindex für den Monat Juni des Jahres n-1 und durch Teilung durch den Verbraucherpreisindex für den Monat Juni des Jahres 2008. 
§ 3 - Die Artikel 25bis bis 25quinquies werden in den Anschlussregelungen und -verträgen für die an das Verteilernetz angeschlossenen Kunden vollständig wiedergegeben. 
§ 4 - Vor dem 31. März jedes Jahres richten die Netzbetreiber einen Bericht an die CWaPE, mit Angabe der Anzahl der Entschädigungsanträge auf der Grundlage von Artikel 25bis bis 25quater, die im Verlauf des vorangegangenen Jahres eingegangen sind, sowie ihres Ausgangs. 
Die CWaPE erstellt zu diesem Zeck einen Musterbericht. 
Der in Absatz 1 genannte Bericht wird an jeden Gemeinderat der Gemeinden gerichtet, auf deren Gebiet der Netzbetreiber tätig ist. 
Der Vorstand des Netzbetreibers setzt mindestens einmal jährlich die Erörterung eines in Bezug auf die Anzahl der Entschädigungsanträge auf der Grundlage von Artikel 25bis bis 25quater sowie in Bezug auf deren Ausgang aktualisierten Bericht auf die Tagesordnung seiner Sitzungen. 
Innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab der Zustellung der gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Kapitels erfolgten Stellungnahme informiert der Netzbetreiber den regionalen Schiedsdienst über die Bearbeitung ihrer Stellungnahme oder oderjenigen der CWaPE.
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